
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2021/12/16 Ro 2021/09/0008
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.2021

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

64/05 Sonstiges besonderes Dienstrecht und Besoldungsrecht

Norm

B-VG Art87 Abs1

B-VG Art87 Abs2

RStDG §112

RStDG §123 Abs1

RStDG §209

RStDG §66 Abs5 Z1

RStDG §66 Abs6

Rechtssatz

Die Disziplinarangelegenheiten der Verwaltungsrichter gehören zu den Angelegenheiten der Justizverwaltung. Aus Art.

87 Abs. 2 B-VG ergibt sich, dass die Tätigkeit eines Richters im Disziplinarsenat des Bundes>nanzgerichts, sohin in

einem kollegialen Gremium, der gemäß § 209 RStDG in Disziplinarsachen der Richterinnen und Richter des

Bundesverwaltungsgerichts entscheidet, in Ausübung seines richterlichen Amts erfolgt (vgl. VfGH 14.6.2018, G

29/2018-14, G 108/2018-10). Somit sind die Beschlüsse des Disziplinarsenats des Bundes>nanzgerichts als gerichtliche

Entscheidungen zu qualifizieren.
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